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Was ist eine Genossenschaft? 

 
Eine Genossenschaft ist ein wirtschaftlicher Verein, dessen Ziel die persönliche wirtschaftliche 
Förderung seiner Mitglieder ist. Die eG (eingetragene Genossenschaft) baut auf der persönlichen 
Mitgliedschaft und nicht ausschließlich auf der Kapitalanlage auf. 
 
Wieso Genossenschaftssparen (Vorteile)? 
 
Eine Genossenschaft unterliegt besonders strengen Sicherheitsprüfungen und wird durch  
einen staatlich anerkannten Prüfungsverband kontrolliert (ähnlich BaFin). 
 
Beim Genossenschaftssparen hat jeder Sparer gesetzlich verankerte persönliche 
Mitwirkungsrechte und ist als Mitglied am Ertrag beteiligt. 
 
Beim Genossenschaftssparen hat jedes Mitglied besondere Nutzungsvorteile bei der 
Inanspruchnahme aller Einrichtungen seiner Genossenschaft (u.a. beim Bezug von Waren und 
Dienstleistungen). 
 
Wer bekommt die Sparzulage? 

 
Sparzulage erhalten beschäftigte Arbeitnehmer, Azubis sowie Beamte, Richter, Berufssoldaten 
und Soldaten auf Zeit. 
 
Wie hoch ist die Förderung? 

 
Genossenschaftssparen wird mit 18% doppelt so hoch gefördert wie der Bausparer, welcher mit 
nur 9% gefördert wird. 
 
Einkommensgrenzen: 

 
Das zu versteuernde Einkommen darf nicht mehr als 17.900 € für Alleinstehende und 
35.800 € für Verheiratete bei Inanspruchnahme der Sparzulage betragen. 
 
Für die Wohnungsbauprämie darf das zu versteuernde Einkommen nicht mehr als 25.600 € für 
Alleinstehende und 51.200 € für Verheiratete betragen. 
 
Diese Art der Vermögensbildung bietet dem Kunden den geringsten Eigenaufwand. 

Das Kapital ist nach Ablauf der Sperrfrist frei verfügbar und nicht zweckgebunden. 
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